
 

 

Zulagengestaltung im 

tarifgebundenen Betrieb 

Termin: Montag, 27. Mai 2024      
   Beginn 09:00 - Ende ca. 16:30 Uhr                                  

Referenten: 

Olaf Lienau, Fachanwalt für Arbeitsrecht 

Dipl. Ing. Martin Lott, Norddeutsches 

Beratungskontor 

                    

                                 
   Veranstaltungsort: Hotel The Madison Hamburg, Schaarsteinweg 4 · 20459 Hamburg,  

   Tel.: 040 376660  -  Parkplätze vorhanden – S-Bahn Station Stadthausbrücke

Fachkräftemangel. Neue Bewerber:innen fordern mehr 

Entgelt als der Tarifvertrag vorsieht. Bestandsmit-

arbeiter:innen fordern eine Bleibeprämie, weil ein 

Mitbewerber ein besseres Angebot unterbreitet hat. 

Schnell werden dann unter Wahrung der tariflichen 

Eingruppierung Zulagen gewährt – und damit die 

Lohngerechtigkeit gestört.  

In diesem Seminar sollen die mitbestimmungsrecht-

lichen Belange beleuchtet werden. Sind Arbeitsmarkt-

zulage oder Halteprämie mitbestimmungsfrei? Welche 

Gestaltungsmöglichkeiten hat der Betriebsrat? Welche 

Chancen birgt dies für die Bestandsbelegschaft? 

Auch weitere Zulagen, die an Leistungen oder Funk-

tionen knüpfen, werden in diesem Seminar beleuchtet – 

welche Leistungen und Funktionen sind bereits in den 

Entgeltgruppen /-stufen des Tarifvertrags abgebildet? 

Wo besteht Gestaltungsspielraum und wo endet dieser? 

Welche Auswirkungen ergeben sich auf die 

Entgeltgerechtigkeit?             
Referenten: Als Referenten werden Martin Lott vom 

Norddeutschen Beratungskontor und Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Arbeitsrecht Olaf Lienau auftreten. Beide 
verfügen über umfangreiche praktische Erfahrung in der  
Gestaltung von Entgeltstrukturen und der Abbildung von 
Zulagen.  

 

  

  

  

Inhalte des Seminars: 

▪ Mitbestimmungsmöglichkeiten des 
Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 10, 11 
BetrVG 

▪ Begriffsbestimmung 

▪ AT-Zulage / ÜT-Zulage – Arbeitsmarktzulage 
– Bleibeprämie – Funktionszulage - 
Leistungszulage 

▪ Vorrang und Vorbehalt tarifvertraglicher 
Regelungen 

▪ Tarifvertragsstruktur 

▪ Öffnungsklauseln 

▪ Zulässigkeit innerbetrieblicher Regelung 

▪ Praxisbeispiele betrieblicher Regelungen 
zur Regelung von Zulagen 

 

 

    mind./maximal 10 Teilnehmer/innen 

    Seminargebühr € 590,00 zzgl. MWSt  
    und zuzügl. Tagespauschale Hotel  

 



 

 

    An dem Seminar  

           „Zulagengestaltung im tarifgebundenen Betrieb“ 

“                         Termin: Montag, 27. Mai 2024      

             

             nehmen von unserem Betriebsrat folgende Kolleginnen und Kollegen teil:  

 

 Name, Vorname (1):          Name, Vorname (3) 

 

 

 Name, Vorname (2):          Name, Vorname (4) 

 

 

 Betrieb:  

 

 Betriebsanschrift:  

 

 Kostenstelle (bitte unbedingt angeben): 

 

 Telefon / E-Mail: ________________________    ________________________ 

  

  

 

Einen Beschluss über die Teilnahme hat der Betriebsrat in seiner Sitzung am   gefasst. 

Neben der Seminargebühr fällt eine Tagespauschale des Hotels an.   

 

 
 

 Ort / Datum                          Unterschrift 

  www.brpraxisseminare.de 


